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Mündliche Anfrage

Kommunale Einrichtungen im Jugendbereich

Ich frage das Bezirksamt:

1. Gibt es eine landesweit festgelegte Zielvorgabe oder Mindestquote für den Anteil der Kinder- und Ju-
gendarbeit, der in kommunaler Trägerschaft vorgehalten werden muss und falls ja, wo ist dieser in wel-
cher Form verankert?

2. Wie verteilt sich der tatsächliche Anteil kommunal getragener Einrichtungen derzeit auf die einzelnen 
Berliner Bezirke?

Berlin-Neukölln, den 25.06.2025 SPD, Herr Morsbach, Michael
(Antragsteller, Fragesteller bzw. Berichterstatter)

Abstimmungsverhalten: CDU SPD Grüne Die Linke AfD Frklose

☐ über Konsensliste JA ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
☐ Einstimmig NEIN ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

ENTH. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Ergebnis:
☐ beschlossen mit Änderung ☐ Kenntnis genommen ☐ abgelehnt ☐ gewählt
☐ zurückgezogen ☐ vertagt ☐ gegenstandslos
☐ überwiesen in den Ausschuss für (federführend)
☐ zusätzlich in den Ausschuss für 
☒ beantwortet ☐ schriftlich
☐ GB I/BzBm ☐ GB II/BiKuSport ☐ GB III/Ord ☐ GB IV/StadtUmVer ☐ GB V/SozGes ☒ GB VI/Jug
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Bezirksamt Neukölln von Berlin 25.06.2025 

Geschäftsbereich VI 2291 

Jug Dez 

 

 

Bezirksverordnetenvorsteher o.V.i.A. Sitzung am : 25.06.2025 

 Lfd. Nr. : 10.7 

 Drs. Nr. : 1896/XXI 

nachrichtlich den Fraktionen schriftlich : ☐ 

der CDU, SPD, Grüne, LINKE, AfD 

 

 

Beantwortung der Mündlichen Anfrage 
 

Kommunale Einrichtungen im Jugendbereich 

 

Sehr geehrter Herr Vorsteher, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

sehr geehrter Herr Morsbach, 

 

 

das Bezirksamt beantwortet Ihre mündliche Anfrage wie folgt: 

 

Zu 1.: 

Die Vorgabe eines gesamtstädtischen kommunalen Anteils von 33 Prozent bei den Einrichtun-

gen der Berliner Jugendarbeit ist nicht gesetzlich festgelegt. Sie entspricht einem gemeinsa-

men Commitment zwischen den Bezirken, der Senatsverwaltung für Finanzen und der Senats-

verwaltung für Bildung, Jugend und Familie, welches im Ergebnisprotokoll der AG Zuweisung 

im Dezember 2019 protokolliert ist: „Das bestehende Instrument der kommunalen Mindestfi-
nanzierungsquote soll daher in seiner bisherigen Form und Höhe von 33 Prozent für die Ange-

botsform 1 beibehalten werden“. 
 

Die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie prüft im Sinne der 33 Prozent die Mög-

lichkeit einer verpflichtenden Vorgabe zur prozentualen Versorgung der Bezirke im Rahmen 

einer erneuten Anpassung des AG KJHG. Eine kurz- oder mittelfristige Veränderung ist aber 

nicht zu erwarten. 
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Zu 2.: 

Der tatsächliche Anteil kommunal getragener Einrichtungen ist in den Bezirken Pankow, Span-

dau, Reinickendorf und Neukölln mit jeweils über 50 Prozent am größten. Im Bezirk Marzahn-

Hellersdorf ist der Anteil mit 3 Prozent am geringsten. Im Berliner Gesamtdurchschnitt ergibt 

sich ein Anteil von aktuell 32 Prozent. 

 

Der proportionale Anteil der kommunalen Leistungsstunden an den Gesamtleistungsstunden 

der Produkte 80963 und 80964 (Stand 12/2024) stellt sich wie folgt dar: 

 

 

 Es gilt das gesprochene Wort! 

 

 

Sarah Nagel 

Bezirksstadträtin 
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